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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (312 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Familien
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 
über den Antrag der Abgeordneten Dok~ 
tor Marga Hubinek und Genossen betreffend 
die Xnderung des Familienlastenausgleichsge-

setzes 1967 (49/ A) 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Dr Jörg 
Haider und Genossen betreffend ein B~ndes
gesetz, mit dem das Familienlastenausgleichs-

gesetz 1967 geändert wird (23/ A) 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat am 
15: April 1980 den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird (312 der Beilagen), vorgelegt. 

Diese Regierungsvorlage sieht vor, daß an die 
Stelle der derzeitigen Staffelung nach der An
zahl der Kinder eine Staffelung nach dem Alter 
der Kinder tritt. Demnach soll die Familienbei
hilfe für jedes Kind einheitlich 1 000 S betragen, 
für Kinder, die das 10. Lebensjahr vollendet 
haben, ist ein Zuschlag von vorerst 50 S vorge
sehen. Diese Erhöhung soll mit 1. Jänner 1981 in 
Kraft treten, zumal die Umstellung im Auszah
lungsverfahren eine entsprechende Vorbereitungs
zeit erfordert. Eine Neuregelung ist auch be
züglich der verheirateten Kinder in Aussicht ge
nommen, für die in Hinkunft Familienbeihilfe 
dann gewährt werden soll, wenn die Eltern noch 
Unterhalt zu leisten haben. 

Die Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k, 
Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Dr. K 0 h Im a i e r 
und Genossen haben am 16. April 1980 den 
Antrag 49/A auf Änderung des Familienlasten
ausgleichsgesetzes 1967 im Nationalrat einge
bracht. 

kinderstaffelung für das 3. und jedes weitere 
Kind deutlich verbessert sowie verheirateten 
Studenten FamiIienbeihilfe und Schulfahrtbei
hilfe gewährt werden. 

Am 23. Oktober 1979 war von den Abgeord
neten Dr. Jörg Hai der, Dr. B r 0 e s i g k e, 
Dr. Fr i s ehe n s chi a ger und Genossen der 
Antrag 23/ A betreffend die Änderung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 im Natio
nalrat eingebracht worden. 

Dieser Initiativantrag sieht vor, daß die Fami
lienbeihilfe für jedes Kind einheitlich mit 1 000 S 
festgesetzt wird. Bezüglich der vorgeschlagenen 
Altersstaffelung ist vorgesehen, daß sich die 
Familienbeihilfe ab dem 10. Lebensjahr des Kin
des um 100 S und ab dem 15. Lebensjahr des 
Kindes um weitere 100 S erhöht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese Vor
lagen in seiner Sitzung am 21. Mai 1980 in Ver
handlung genommen. Der Ausschuß beschloß, die 
gegenständlid1en Vorlagen gemeinsam in Ver
handlung zu ziehen. 

Als Berichterstatter zur Regierungsvorlage 
fungierte Abgeordneter P f e i f e r. 

Als Berichterstatter zu 49/ A fungierte Abge
ordneter Dr. Fe urs t ein sowie als Be
richterstatter zu 23/A Abgeordneter Doktor 
B r 0 e s i g k e. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Marga 
Hub i n e k, Dr. B r 0 e s i g k e, Dr. Ha f
ne r, Dr. Fe urs t ein, Dipl.-Ing. Dr. 
Z i t tm a y r, San dm eie rund H i e t 1 
sowie Staatssekretär Elfriede Kar 1. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage teils ,einstimmig, teils mehrstimmig ange-

Durch diesen Gesetzesantrag soll für Kinder, nommen. 
die das 10. Lebensjahr vollendet haben, eine Die Initiativanträge der Abgeordneten Dok
Altersstaffelung von 150 S eingeführt, die Mehr- tor Marga Hub i n e k 49/ A und des Abgeord-
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neten Dr. Jörg Hai der 23/A fanden nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Dr. 
Marga Hub i n e k, des Abgeordneten Dr. 
H a f n 'e r und des Abgeordneten Dr. B r 0 e
s i g k e sowie ein Entschließungsantrag der Ab
geordneten Dr. Marga Hub i n e k fanden nicht 
die Zustimmung der Mehrheit im Ausschuß. 

Pfeifer 

Berichterstatter 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Ab
geordneter P f e i f e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (312 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 05 21 

Dr. Tull 
Obmann 
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